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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.1994

Rechtssatz

Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit für die Nichteinhaltung der im §129 Abs2 der Bauordnung f Wien

normierten Instandhaltungsverp ichtung tri t im Falle des Verkaufes einer Liegenschaft nicht den noch nicht im

Grundbuch eingetragenen Käufer, welcher bis zu seiner bücherlichen Eintragung nicht Eigentümer der gekauften

Liegenschaft ist (sog Intabulationsprinzip), sondern den/die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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